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Regeln der Marktgemeinde Kundl
für die Ausgabe des Monats-Ticket Land Tirol

Name:	 Telefonnummer: 

Adresse:

Ich nehme nachstehende Regeln der Marktgemeinde Kundl für die Ausgabe der VVT-Monatskarte zur Kenntnis.

1. Voraussetzungen für die Ausgabe der VVT-Jahreskarte
Die VVT-Monatskarte (im Folgenden VVT Monats-Ticket Land) wird nur an Personen mit Hauptwohnsitz in Kundl für jeweils einen Tag 
ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt von Montag bis Freitag frühestens um 08.00 Uhr und spätestens um 12.00 Uhr. Für Samstage, 
Sonn- und Feiertage spätestens Freitag bis 12.00 Uhr.

2. Antragserfordernis
Die Ausgabe der Monatskarten erfolgt nur gegen vorherigen Antrag (schriftlich, mündlich oder telefonisch) und nach Unterfertigung 
dieser Erklärung.

3. Zeitlicher Rahmen der Ausgabe
Anträge sind frühestens 21 Tage oder spätestens 1 Tag vor dem beabsichtigten Reiseantritt zu stellen. Hinsichtlich der Verteilung 
der Monatskarte entscheidet der (frühere) Zeitpunkt des Einlangens des Antrages.

4. Beschränkung der Ausgabe
An ein und dieselbe Person wird die VVT Monats-Karte höchstens viermal im Kalenderjahr ausgegeben. An Jugendliche unter 16 
Jahren erfolgt keine Ausgabe.

5. Rückgabe der VVT-Monatskarte; Rechtsfolgen der Nichtrückgabe
Die VVT-Karte ist unverzüglich nach Beendigung der Reise in den Briefkasten vor dem Marktgemeindeamt einzuwerfen Verletzungen 
dieser Auflage haben den dauerhaften Ausschluss des Betroffenen von der Ausgabe der Karte sowie eine Zahlung der Tarifkosten 
für jeden Tag der Nichtrückgabe zur Folge. Der der Marktgemeinde Kundl durch den Verlust des VVT Monats-Ticket Land 
entstandene Schaden ist dieser vom Betroffenen zu ersetzen.

6. Beschädigungen der VVT-Jahreskarten
Beschädigungen der VVT-Monatskarten Land Tirol sind der Marktgemeinde Kundl unverzüglich mitzuteilen. Die der Marktgemeinde 
Kundl in Zusammenhang mit der Beschädigung der VVT-Monatskarten entstehenden Kosten sind dieser zu ersetzen.

7. Allgemeines
Die Gültigkeit der derzeitigen Karten endet jeweils mit Ende des Monats. Die Entscheidung bezüglich eines neuerlichen 
Erwerbes erfolgt durch Beschluss des Gemeinderates. Es besteht kein Rechtsanspruch, dass ein weiterer Kauf der 
VVTMonatskarten stattfindet.

Durch meine Unterschrift erkläre ich, die bezeichneten Regeln gelesen, verstanden und mit ihrem Inhalt einverstanden zu sein. 
Eine falsche Angabe hinsichtlich Adresse und Telefonnummer führt dazu, dass ich von der Ausgabe der VVT-Karte auf Dauer 
ausgeschlossen bin.

Datum und Unterschrift
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